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Sachverhalt: Der Steuerpflichtige nutzte 2011 eine neu er
worbene Liegenschaft für ein halbes Jahr und deklarierte 
entsprechend den halben Eigenmietwert. Ab 2012 deklarier
te er weiterhin nur die Hälfte des Eigenmietwerts, obwohl er 
die Liegenschaft ganzjährig nutzte. Hinweise auf eine Unter
nutzung wurden in den Steuererklärungen nicht vorgetragen. 
2018 fiel der Steuerverwaltung bei der Sichtung ihrer eige
nen Akten auf, dass der Eigenmietwert in den Jahren 2012 
– 2017 zu tief deklariert war und leitete ein Nachsteuerver
fahren ein. Im Verfahren begründete der Steuerpflichtige die 
hälftige Deklaration damit, dass nach dem Auszug seiner 
Kinder ab 2012 nur noch ein Stockwerk bewohnt worden sei.
Ein Nachsteuerverfahren setzt gemäss Art. 151 Abs 1 DBG 
neue Tatsachen oder Beweismittel voraus, die der Steuer
behörde im Veranlagungszeitpunkt nicht bekannt waren. 
 Vorliegend war der korrekte Eigenmietwert offenkundig, 
weshalb grundsätzlich kein Nachsteuerverfahren hätte ein
geleitet werden dürfen, sofern die Deklaration vollständig 
erfolgte. Gemäss Auffassung des Bundesgerichts ist Letzteres 
mangels detaillierter Angaben zur behaupteten Unternut
zung vorliegend nicht zutreffend und die mangelhafte 
 Deklaration nicht so offenkundig, dass die Steuerhörde den 
Eigenmietwert in den Vorjahresakten hätte prüfen müssen. 

Zudem unterstrich das Bundesgericht, dass steuermindernde 
Tatsachen wie eine behauptete Unternutzung nicht erst im 
Nachsteuerverfahren vorgebracht werden dürfen – dies 
wider spreche dem Grundsatz von Treu und Glauben. Das 
Urteil betont die erhöhte Mitwirkungspflicht der Steuerpflich
tigen; Behörden dürfen grundsätzlich auf die Richtigkeit der 
Steuererklärung vertrauen, solange keine auffälligen Wider
sprüche bestehen.

Fazit: Für Steuerpflichtige ergibt sich aus diesem Urteil die 
klare Empfehlung, bei Eigenmietwerten keine pauschalen 
oder eigenmächtig reduzierten Angaben vorzunehmen.  
Wer aufgrund einer Unternutzung einen tieferen Wert gel
tend machen möchte, muss dies transparent und nachvoll
ziehbar belegen, um unangenehme Nachsteuerforderungen 
und finanzielle Konsequenzen zu vermeiden. Gerne unter
stützen wir Sie bei der korrekten Erfassung und Dokumenta
tion solcher Sachverhalte.
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Im Entscheid 9C_634/2023 vom 21. Oktober 
2024 behandelt das Bundesgericht die 
Frage, ob bei einem zu tief deklarierten 
Eigenmietwert eine Nachbesteuerung 
zulässig ist, obwohl der Steuerverwaltung 
der richtige Eigenmietwert grundsätzlich 
bekannt ist – ein praxisrelevantes Thema 
für viele LiegenschaftseigentümerInnen. 
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Impressum
Redaktionelle Verantwortung:  
Susanne Stark, eidg. dipl. Steuerexpertin 

Kontakt: Ivan Sedleger, ivan.sedleger@provida.ch,  
Leiter Marketing & Kommunikation

Produktion: Heussercrea AG, St. Gallen

Druck: Niedermann Druck AG, St. Gallen

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=20.10.2024&to_date=22.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-10-2024-9C_634-2023&number_of_ranks=69

